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Anschluss A

40 dB  
- im Mischgebietsteil MI 1 in dem Baufeld mit einer zulässigen Anzahl der Vollgeschosse von X für das VIII. bis X. 

Vollgeschoss für die von der Planstraße 1.1 abgewandten Außenwände 
- im Mischgebietsteil MI 2 für die zur Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung „Fußgängerbereich“ 

ausgerichteten Blockaußenwände 
- im Mischgebietsteil MI 2 für die aufragenden Außenwände im VIII. bis X. Vollgeschoss zwischen den Punkten Z20 

und Z21 
- im Mischgebietsteil MI 3 der Baufelder mit einer Anzahl der Vollgeschosse von VI für die der Fläche zwischen dem 

nördlichen und südlichen Baufeld zugewandten Blockaußenwände sowie für die zur Fläche G2 ausgerichteten 
Blockaußenwände 

- im Mischgebietsteil MI 4.2 für die Blockaußenwände zwischen den Punkten Z15 und Z16 sowie Z26 und Z27 
aufweisen.  

 

5.2 Zum Schutz vor Lärm müssen die Außenbauteile von Übernachtungsräumen in Beherbergungsstätten im Gewerbegebiet 
ein resultierendes bewertetes Schalldämm-Maß (R'w,res nach DIN 4109, Ausgabe November 1989) von mindestens 

52 dB 
- im Gewerbegebietsteil GE 1 in den Baufeldern mit einer Höhe der OK baulicher Anlagen von 123,6 m und 86,3 m 

über NHN für die den Bahnanlagen zugewandten und für die der Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen zwi-
schen den beiden Baufeldern zugewandten Außenwände 

- im Gewerbegebietsteil GE 2.1 in den Baufeldern nördlich der Linie zwischen den Punkten F3 und F4 für die den 
Bahnanlagen zugewandten Außenwände 

50 dB 
- im Gewerbegebietsteil GE 2.1 in den Baufeldern südlich der Linie zwischen den Punkten F3 und F4 sowie im Ge-

werbegebietsteil GE 2.2 jeweils für die den Bahnanlagen zugewandten Außenwände  

47 dB 
- im Gewerbegebietsteil GE 1 für die der Heidestraße zugewandten Außenwände im Baugebietsteil mit einer 

höchstzulässigen Vollgeschosszahl von XXIII 
- im Gewerbegebietsteil GE 1 in dem Baufeld mit einer zulässigen Anzahl von Vollgeschossen von XXIII für die von 

der Bahnanlage abgewandten Außenwände, in dem Baufeld mit einer zulässigen Anzahl von Vollgeschossen von 
XII für die von der Heidestraße abgewandten Außenwände und für die von der Planstraße 1.1 abgewandten Au-
ßenwände 

- in den Gewerbegebietsteilen GE 2.1 und GE 2.2 für die zur Bahnanlage seitlich ausgerichteten Außenwände ober-
halb des VI. Vollgeschosses, im Gewerbegebietsteil GE 2.2 für die zur Verkehrsfläche besonderer Zweckbestim-
mung ausgerichteten Außenwände und im Gewerbegebietsteil GE 1 in dem Baufeld mit einer zulässigen Anzahl 
von Vollgeschossen von XIV 

45 dB 
- im Gewerbegebietsteil GE 1 in dem Baufeld mit einer zulässigen Anzahl von Vollgeschossen von XII für die zur 

Heidestraße ausgerichteten Außenwände 

42 dB  
- im Gewerbegebietsteil GE 1 in dem Baufeld mit einer zulässigen Anzahl von Vollgeschossen von XII für die zur 

Planstraße 1.1 ausgerichteten Außenwände 

aufweisen.  

 
5.3 Zum Schutz vor Lärm müssen die Außenbauteile von Büroräumen und ähnlichen Arbeitsräumen ein resultierendes bewer-

tetes Schalldämm-Maß (R'w,res nach DIN 4109, Ausgabe November 1989) von mindestens 
45 dB  

- für die zur Heidestraße ausgerichteten Blockaußenwände zwischen den Punkten Z1 und Z2, Z3 und Z4, Z5 und 
Z6, Z7 und Z8 sowie Z9 und Z10 

42 dB 
- im Gewerbegebietsteil GE 1 in den Baufeldern mit einer Höhe der OK baulicher Anlagen von 123,6 m und 86,3 m 

über NHN für die den Bahnanlagen zugewandten und für die der Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen zwi-
schen den beiden Baufeldern zugewandten Außenwände 

- im Gewerbegebietsteil GE 2.1 in den Baufeldern nördlich der Linie zwischen den Punkten F3 und F4 für die den 
Bahnanlagen zugewandten Außenwände 

40 dB 
- für die zur Heidestraße ausgerichteten Blockaußenwände mit Ausnahme der Abschnitte zwischen den Punkten Z1 

und Z2, Z3 und Z4, Z5 und Z6, Z7 und Z8 sowie Z9 und Z10 
- im Mischgebietsteil MI 1 in dem Baufeld mit einer zulässigen Anzahl der Vollgeschosse von X für das VIII. bis X. 

Vollgeschoss für die zur Heidestraße ausgerichteten Außenwände 
- im Mischgebietsteil MI 1 für die zur Planstraße 1.1 und für die zur Planstraße 1.2 ausgerichteten Blockaußenwände 
- im Mischgebietsteil MI 4.1 für die zu den Bahnanlagen ausgerichteten Blockaußenwände in dem Baufeld mit einer 

zulässigen Anzahl der Vollgeschosse von XII 
- im Gewerbegebietsteil GE 2.1 in den Baufeldern südlich der Linie zwischen den Punkten F3 und F4 und im Ge-

werbegebietsteil GE 2.2 jeweils für die den Bahnanlagen zugewandten Außenwände  
- im Gewerbegebietsteil GE 1 in dem Baufeld mit einer zulässigen Anzahl von Vollgeschossen von XII für die zur 

Heidestraße ausgerichteten Außenwände 
37 dB 

- im Sondergebiet für die zu den Bahnanlagen ausgerichteten Blockaußenwände 
- im Mischgebietsteil MI 4.1 für die Blockaußenwände zwischen den Punkten Z13 und Z14 sowie für die der Plan-

straße 3 zugewandten Blockaußenwände in dem Baufeld mit einer zulässigen Anzahl der Vollgeschosse von XII 
- im Gewerbegebietsteil GE 1 für die der Heidestraße zugewandten Außenwände im Baugebietsteil mit einer 

höchstzulässigen Vollgeschosszahl von XXIII 
- im Gewerbegebietsteil GE 1 in dem Baufeld mit einer zulässigen Anzahl von Vollgeschossen von XXIII für die von 

der Bahnanlage abgewandten Außenwände, in dem Baufeld mit einer zulässigen Anzahl von Vollgeschossen von 
XII für die von der Heidestraße abgewandten Außenwände und für die von der Planstraße 1.1 abgewandten Au-
ßenwände 

- in den Gewerbegebietsteilen GE 2.1 und GE 2.2 für die zur Bahnanlage seitlich ausgerichteten Außenwände ober-
halb des VI. Vollgeschosses, im Gewerbegebietsteil GE 2.2 für die zur Verkehrsfläche besonderer Zweckbestim-
mung ausgerichteten Außenwände und im Gewerbegebietsteil GE 1 in dem Baufeld mit einer zulässigen Anzahl 
von Vollgeschossen von XIV 

- im Gewerbegebietsteil GE 1 in dem Baufeld mit einer zulässigen Anzahl von Vollgeschossen von XII für die zur 
Planstraße 1.1 ausgerichteten Außenwände 

aufweisen.  
 
 

 
5.9 Auf der Fläche der öffentlichen Parkanlage mit Kinderspielplatz ist entlang der Bahnanlage zwischen den Punkten L1, L2,

L3, L4, L5, L6, L7, L8 und L1 eine durchgehende Lärmschutzwand mit einer Höhe von mindestens 39,0 m über NHN und 
einer Schalldämmung DLR von mindestens 25 dB beidseitig hoch absorbierend zu errichten.  

 
5.10 Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist nur die Verwendung von Erdgas oder Heizöl EL als Brennstoff zugelassen. 

Die Verwendung anderer Brennstoffe ist dann zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Massenströme von Schwefeloxi-
den, Stickstoffoxiden und Staub bezogen auf den Energiegehalt des eingesetzten Brennstoffs vergleichbar höchstens de-
nen von Heizöl EL sind.  

 
5.11 Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes müssen bauliche 

Anlagen entlang der Bahnanlagen bis zu einem Abstand von 80,0 m schwingungstechnisch abgekoppelt von den planfest-
gestellten Verkehrsanlagen der Bahn (S-Bahn-, Güter-, Regional- und Fernbahngleise) errichtet werden. Es können auch 
Maßnahmen gleicher Wirkung getroffen werden.  

 
6. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte  
 
6.1 Im Gewerbegebietsteil GE 2.1 ist die Fläche mit der Bezeichnung G 1 mit einem Gehrecht und einem Fahrrecht für Radfahrer 

zugunsten der Allgemeinheit zu belasten. Die lichte Höhe des Durchgangs darf 5,0 m nicht unterschreiten.  
 
6.2 Im Sondergebiet ist die Fläche mit der Bezeichnung G 2 mit einem Gehrecht und einem Fahrrecht für Radfahrer zugunsten 

der Allgemeinheit zu belasten.  
 
7. Grünfestsetzungen 

7.1 Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind alle Dachflächen, mit Ausnahme der Dachflächen von Bestandsgebäuden 
im Mischgebietsteil MI 4.1 und MI 4.2 und Dachflächen oberhalb von 75,0 m über NHN, extensiv zu begrünen; dies gilt 
nicht für technische Einrichtungen, Beleuchtungsflächen und Terrassen. Der Flächenanteil von technischen Einrichtungen, 
Beleuchtungsflächen und Terrassen darf in der Summe maximal 40% der jeweiligen Dachfläche betragen. Die Bepflan-
zungen sind zu erhalten.  

 
7.2 Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. Das gilt auch, wenn unter diesen 

unterirdische Garagen (Tiefgaragen) hergestellt werden. Die Bepflanzungen sind zu erhalten. Die Erdschicht über der Tiefga-
rage muss mindestens 80,0 cm betragen. Die Verpflichtung zum Anpflanzen gilt nicht für Wege, Zufahrten, Stellplätze, Ter-
rassen, Schankterrassen und Ladenvorflächen sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 Baunutzungsverordnung. 

 
7.3 In den Mischgebieten, mit Ausnahme der Grundstücke Heidestraße 45-55, im Sondergebiet und im Gewerbegebiet ist pro 

angefangener 600 m² Grundstücksfläche ein heimischer Laubbaum mit einem Mindeststammumfang von 16,0 cm zu 
pflanzen, zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. Bei den geforderten Baumpflanzungen muss es sich mindestens je 
2.400 m² Grundstücksfläche um einen großkronigen Laubbaum (z.B. Hainbuche (Carpinus betulus), Ulme (Ulmus spec.), 
Winter-Linde (Tilia cordata), Säuleneiche (Quercus robur ‘Fastigiata‘)) handeln. Die übrigen Pflanzverpflichtungen können 
auch durch klein- oder mittelkronige Laubbäume erfüllt werden.  
Bei der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Bäume sind auf dem Grundstück vorhandene Bäume mindestens gleicher 
Qualität einzurechnen. 

 

 
1.4 Im Gewerbegebiet sind nur Betriebe und Anlagen zulässig, die das Wohnen nicht wesentlich stören.  
 
1.5 Im Mischgebiet und im Gewerbegebiet können Tankstellen nur ausnahmsweise zugelassen werden. 
 
1.6 Im Mischgebiet können Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 der Baunutzungsverordnung nur ausnahms-

weise und ausschließlich in den Teilen des Gebiets, die überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind, zugelas-
sen werden.  
Spielhallen und Einrichtungen für die Schaustellung von Personen (z.B. Sex- und Live-Shows sowie Video- oder ähnliche 
Vorführungen) sind im Mischgebiet, im Gewerbegebiet und im Sondergebiet unzulässig.  

 
1.7 Das Sondergebiet „Nahversorgungszentrum, Wohnen und gewerbliche Nutzung“ dient der Unterbringung von - auch 

großflächigen - Einzelhandelsbetrieben der Nahversorgung sowie von Wohnungen und Gewerbebetrieben, die das Woh-
nen nicht wesentlich stören.  

a) Zulässig sind im ersten Vollgeschoss: 
  - großflächige Einzelhandelsbetriebe mit einer betriebsbezogenen Verkaufsfläche von höchstens 2.500 m² sowie nicht 

großflächige Einzelhandelsbetriebe. In den Einzelhandelsbetrieben darf die Verkaufsfläche für Waren des täglichen Be-
darfs (Nahrungs- und Genussmittel, Getränke, Tierfutter, Blumen, Tabakwaren, Drogeriewaren, Arzneimittel, medizinische, 
orthopädische und kosmetische Artikel, Bücher, Zeitschriften und Zeitungen, Schreibwaren und Bürobedarf) 80 % der Ver-
kaufsfläche des jeweiligen Betriebs nicht unterschreiten. 

  -   Schank- und Speisewirtschaften,  
  -   Dienstleistungsbetriebe, nicht störende Handwerksbetriebe  
  -   Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

b)    Oberhalb des ersten Vollgeschosses sind mindestens 9.500 m² der zulässigen Geschossfläche für Wohnungen zu verwen-
den. 

  Zulässig sind außerdem, soweit sie das Wohnen nicht wesentlich stören:  
  - Büroräume und Räume für die Berufsausübung freiberuflich Tätiger und solcher Gewerbetreibender, die ihren Beruf in 

ähnlicher Art ausüben, 
  -   Betriebe des Beherbergungsgewerbes sowie 
  -   Anlagen für Verwaltungen, kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 

c)    Eine Tiefgaragenzufahrt ist ausschließlich zwischen den Punkten C und D zulässig. 

 
1.8 Im Mischgebietsteil MI 4.1 dürfen auf den überbaubaren Grundstücksflächen, auf denen mehr als sechs Vollgeschosse 

zulässig sind, nur Wohngebäude errichtet werden die, mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden 
könnten. Ausnahmsweise können Wohngebäude ohne förderungsfähige Wohnungen zugelassen werden, wenn die nach 
Satz1 erforderlichen Wohnungen in einem anderen Gebäude im MI 1, MI 2, MI 3 oder im Sondergebiet erbracht werden. 

 Im Mischgebietsteil MI 4.2 dürfen auf der Fläche M1M2M3M4M1 sowie auf der Fläche M4M5M6M7M4 nur Wohngebäude 
errichtet werden, bei denen ein Anteil von 25% der in den Gebäuden auf diesen Flächen jeweils errichteten Wohnungen 
mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden könnten.  

 
2. Maß der baulichen Nutzung, Höhe baulicher Anlagen 

2.1 Bei der Ermittlung der zulässigen Geschossfläche sind die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen als Vollgeschossen 
einschließlich der dazugehörigen Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände mitzurechnen. 

 
2.2 Im Sondergebiet und im Gewerbegebietsteil GE 2.2 wird als zulässige Grundfläche die im zeichnerischen Teil festgesetz-

te, durch Baugrenzen umfasste, überbaubare Grundstücksfläche festgesetzt. 
 
2.3 Die zulässige Grundfläche in den Mischgebietsteilen MI 1, MI 2 und MI 3 darf durch die Grundflächen von Nebenanlagen 

im Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung und baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das 
Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden.  

 
2.4 Im Misch-, Gewerbe- und Sondergebiet können im Einzelfall ausnahmsweise einzelne Dachaufbauten, wie Schornsteine, 

Lüftungsrohre, Aufzugsüberfahrten oder Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie bis zu einer Höhe von 2,0 m oberhalb 
der festgesetzten Oberkante zugelassen werden, wenn sie in einem Winkel von maximal 60° hinter die Baulinie/ Baugren-
ze zurücktreten.  

 
3. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 

3.1 Für die Gewerbegebietsteile GE 2.1 und GE 2.2 wird als abweichende Bauweise festgesetzt: die Gebäude sind im ersten 
bis fünften Vollgeschoss in der geschlossenen Bauweise zu errichten, oberhalb des fünften Vollgeschosses sind seitliche 
Grenzabstände einzuhalten.  

 
3.2 In dem Teil des Gewerbegebiets GE 1, in dem XXIII Vollgeschosse zulässig sind, beträgt für den Bahnanlagen zugewand-

ten Gebäudeseiten das Maß der Tiefe der Abstandsflächen 5,0 m.  
 

3.3 Im Gewerbegebietsteil GE 2.1 darf an die Baugrenzen zwischen den Punkten A und B, bezogen auf die zulässige Höhe 
der baulichen Anlagen mit Einschränkung der Tiefe der Abstandsflächen nach der Bauordnung für Berlin herangebaut 
werden.  

 

3.4 Im Mischgebiet MI 4.2 darf an die Baugrenze zwischen den Punkten Z14, Z15 und Z16, bezogen auf die zulässige Höhe 
der baulichen Anlagen mit Einschränkung der Tiefe der Abstandsflächen nach der Bauordnung für Berlin herangebaut 
werden. 

 

3.5 Im Misch- und im Sondergebiet kann ausnahmsweise ein Zurücktreten von Gebäudeteilen z.B. für architektonische Gliede-
rungen, Terrassen und Loggien bis zu 2,0 m hinter die Baulinie zugelassen werden, sofern ihr Anteil ein Drittel der Fläche 
der jeweiligen Außenwand nicht überschreitet. 

 

 
4. Zulässigkeit von Garagen, Stellplätzen und Nebenanlagen 

4.1 In den Mischgebietsteilen MI 1, MI 2, MI 3, MI 4.1 und MI 4.2 und im Sondergebiet sind Stellplätze und Garagen auf den 
nicht überbaubaren Grundstücksflächen unzulässig. Dies gilt nicht für Tiefgaragen. Nebenanlagen im Sinne des § 14 
Baunutzungsverordnung, von denen Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen, können in den Mischgebietsteilen MI 1, 
MI 2, MI 3, MI 4.1 und MI 4.2 und im Sondergebiet nur ausnahmsweise zugelassen werden.  

 
4.2 In den Gewerbegebietsteilen GE 1, GE 2.1 und GE 2.2 können auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zwischen 

den rückwärtigen Baugrenzen und den westlich angrenzenden Bahnanlagen mit Ausnahme der Fläche G1 oberirdische 
Stellplätze und Garagen nur ausnahmsweise zugelassen werden; auf der Fläche G1 und auf den übrigen nicht überbauba-
ren Grundstücksflächen sind oberirdische Stellplätze und Garagen unzulässig. Nebenanlagen im Sinne des § 14 Baunut-
zungsverordnung, von denen Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen, können in den Gewerbegebietsteilen GE 1, GE 2.1 
und GE 2.2 nur ausnahmsweise zugelassen werden. 

 
5. Immissionsschutz  

5.1 Zum Schutz vor Lärm müssen die Außenbauteile von Aufenthaltsräumen in Wohnungen, Unterrichtsräumen u.ä. und 
Übernachtungsräumen in Beherbergungsstätten ein resultierendes bewertetes Schalldämm-Maß (erf. R'w,res nach 
DIN 4109, Ausgabe November 1989) von mindestens 

50 dB  
- für die zur Heidestraße ausgerichteten Blockaußenwände zwischen den Punkten Z1 und Z2, Z3 und Z4, Z5 und 

Z6, Z7 und Z8 sowie Z9 und Z10  
- im Mischgebietsteil MI 1 für die zur Planstraße 1.1 und zur Planstraße 1.2 ausgerichteten Blockaußenwände 
- im Mischgebietsteil MI 4.1 für die zu den Bahnanlagen ausgerichteten Blockaußenwände in dem Baufeld mit einer 

zulässigen Anzahl der Vollgeschosse von XII 
47 dB  

- im Sondergebiet für die zu den Bahnanlagen ausgerichteten Blockaußenwände 
- im Mischgebietsteil MI 4.1 zwischen den Punkten Z13 und Z14 sowie für die der Planstraße 3 zugewandten Block-

außenwände in dem Baufeld mit einer zulässigen Anzahl der Vollgeschosse von XII 
45 dB  

- für die zur Heidestraße ausgerichteten Blockaußenwände mit Ausnahme der Abschnitte zwischen den Punkten Z1 
und Z2, Z3 und Z4, Z5 und Z6, Z7 und Z8 sowie Z9 und Z10  

- im Mischgebietsteil MI 1 für die zur Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung „Fußgängerbereich“
ausgerichteten Blockaußenwände und in dem Baufeld mit einer zulässigen Anzahl der Vollgeschosse von X für 
das VIII. bis X. Vollgeschoss für die zur Heidestraße ausgerichteten Außenwände  

- in den Mischgebietsteilen MI 2 und MI 3 in den Baufeldern mit einer Anzahl der Vollgeschosse von VI für die zur 
Planstraße 2 ausgerichteten Blockaußenwände 

- im Sondergebiet für die zur Fläche G2 und für die zur Planstraße 3 ausgerichteten Blockaußenwände 
- im Mischgebietsteil MI 4.1 in den Baufeldern mit einer zulässigen Anzahl der Vollgeschosse von VI und von VII für 

die zur Planstraße 3 ausgerichteten und für die zu ihr senkrecht ausgerichteten Blockaußenwände sowie in dem 
Baufeld mit einer zulässigen Anzahl der Vollgeschosse von XII für das IX. bis XII. Vollgeschoss für die von der 
Planstraße 3 abgewandten Außenwände  

- im Mischgebietsteil MI 4.2 zwischen den Punkten Z14 und Z15 
 

 
 
8. Gestaltungsregelungen 

8.1 Entlang der Straßenverkehrsflächen und der Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung können auf den nicht überbauba-
ren Grundstücksflächen Einfriedungen nur ausnahmsweise zugelassen werden; ihre Höhe darf 0,9 m, bezogen auf das Niveau 
der angrenzenden Verkehrsflächen, nicht überschreiten.  

 
8.2 Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind Werbeanlagen nur an der Stätte der Leistung bis maximal zur Fensterbrüs-

tung des zweiten Vollgeschosses zulässig. Im Gewerbegebiet sind Werbeanlagen mit Ausrichtung zu den Bahnanlagen 
unzulässig. Im Gewerbegebietsteil GE 1 können ausnahmsweise auch Werbeanlagen oberhalb der Fensterbrüstung des 
zweiten Vollgeschosses zugelassen werden, sofern sie nicht zu den Bahnanlagen hin ausgerichtet sind.   
Wechselndes oder bewegtes Licht für Werbeanlagen ist im Geltungsbereich des Bebauungsplans unzulässig. 

 
9. Sonstige Festsetzungen 

9.1 Auf den Flächen mit der Bezeichnung „planfestgestellte temporäre Baustelleneinrichtungsfläche der S-Bahn“ ist die fest-
gesetzte bauliche und sonstige Nutzung bis zur Aufhebung des planfestgestellten Zwecks unzulässig. 

 
9.2 Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen und der Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung ist nicht Gegenstand 

der Festsetzung. 
 
9.3 Die Geltungsbereichsgrenze zwischen den Punkten H und I sowie zwischen den Punkten J und K ist zugleich Straßenbe-

grenzungslinie. 
 
9.4 Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften, die 

verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des Baugesetzbuches bezeichneten Art enthalten, außer Kraft. 
 
Nachrichtliche Übernahmen 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans unterliegen Teilflächen dem durch Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahn-
Bundesamtes am 17. Februar 2005 sowie dem durch Änderungsbeschluss 2010 verbindlichen Fachplanungsrecht für die S-
Bahn „S 21 Nordringanbindung bis Lehrter Bahnhof“ (temporäre Baustelleneinrichtungsfläche S-Bahn). 
 
Hinweise 

Bauliche Anlagen, die nach Art und Umfang geeignet sind, eine Gefährdung für das Trogbauwerk der Bahn hervorzurufen, 
dürfen nur mit Zustimmung der DB AG errichtet werden und die Bautätigkeit ist mit dem Betreiber der S 21 abzustimmen. 
 
Die DIN 4109 wird in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Abt. II Städtebau und Projekte, zur Einsichtnahme 
bereitgehalten. 
 
Das Plangebiet liegt teilweise im Bauschutzbereich des Flughafens Berlin Tegel; insofern sind bei der Planung die Belange der 
Luftfahrt zu berücksichtigen. 
 
Zur Berücksichtigung der Belange der Verteidigung ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens für Gebäude im Gewerbe-
gebietsteil GE 1 mit einer Oberkante von mehr als 100 m über NHN die Bundeswehr zu beteiligen. 
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Nebenzeichnung

Baugrenzen für das zulässige
II. bis VII. Vollgeschoss

5.5 Zum Schutz vor Lärm muss in den Mischgebietsteilen MI 1, MI 2 und MI 3 sowie im Sondergebiet in Gebäuden mit Aus-
nahme der Wohnungen, die über mehr als eine Außenwand verfügen, die nicht zum Blockinnenbereich oder zu einer von 
der nächst gelegenen öffentlichen Verkehrsfläche abgewandten Seite orientiert sind, mindestens ein schutzbedürftiger 
Aufenthaltsraum von Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen muss mindestens die Hälfte der 
schutzbedürftigen Aufenthaltsräume mit je mindestens einem Fenster zum Blockinnenbereich ausgerichtet sein.  

In den Mischgebietsteilen MI 4.1 und MI 4.2 muss mit Ausnahme der Wohnungen, die über mehr als eine Außenwand ver-
fügen, die nicht zum Blockinnenbereich oder zu einer von der nächst gelegenen öffentlichen Verkehrsfläche abgewandten 
Seite orientiert sind, mindestens ein schutzbedürftiger Aufenthaltsraum von Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr als 
zwei Aufenthaltsräumen müssen mindestens die Hälfte der schutzbedürftigen Aufenthaltsräume mit je mindestens einem 
Fenster von den Straßen/ Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung abgewandt sein.   
In den Wohnungen nach Satz 1 und 2, die über mehr als eine Außenwand verfügen, die nicht zum Blockinnenbereich oder 
zu einer von der nächst gelegenen öffentlichen Verkehrsfläche abgewandten Seite orientiert sind, müssen für die in Satz 1 
und 2 genannte Mindestanzahl an schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen, durch gekoppelte Schallschutzmaßnahmen vor 
Fenstern von Aufenthaltsräumen von Wohnungen, wie verglaste Loggien oder verglaste Balkone in Verbindung mit beson-
deren Fensterkonstruktionen oder Maßnahmen gleicher Wirkung, Schallpegeldifferenzen erreicht werden, die gewährleis-
ten, dass ein mittlerer Beurteilungspegel von 30 dB(A) während der Nachtzeit in den betreffenden Aufenthaltsräumen auch 
bei mindestens einem teilgeöffneten Fenster nicht überschritten wird. 

 
5.6 Zum Schutz vor Lärm sind an nachfolgend genannten Außenwänden in Gebäuden vor Fenstern von Aufenthaltsräumen 

von Wohnungen, die nicht mit mindestens einem baulich verbundenen Außenwohnbereich zum Blockinnenbereich ausge-
richtet sind, baulich verbundene Außenwohnbereiche nur als verglaste Vorbauten oder als verglaste Loggien zulässig. Bei 
Wohnungen mit mehreren baulich verbundenen Außenwohnbereichen, die nur entlang der genannten Außenwände aus-
gerichtet sind, muss mindestens ein baulich verbundener Außenwohnbereich als verglaster Vorbau oder verglaste Loggia 
errichtet werden:  

- im Mischgebietsteil MI 1 vor allen Blockaußenwänden 
- in den Mischgebietsteilen MI 2, MI 3, MI 4.1 und MI 4.2 sowie im Sondergebiet vor allen der Heidestraße zuge-

wandten Blockaußenwänden 
- im Mischgebietsteil MI 2 vor den zur Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung „Fußgängerbereich“

ausgerichteten Blockaußenwänden bis zu einem Abstand von 40,0 m und vor den zur Planstraße 2 ausgerichteten 
Blockaußenwänden bis zu einem Abstand von 55,0 m jeweils zur Baulinie an der Heidestraße 

- im Mischgebietsteil MI 3 vor den zur Planstraße 2 ausgerichteten Blockaußenwänden bis zu einem Abstand von 
55,0 m zur Baulinie an der Heidestraße, vor den zum jeweils gegenüberliegenden Baufeld ausgerichteten Block-
außenwänden und vor den zum Sondergebiet ausgerichteten Blockaußenwänden der Baufelder mit einer Vollge-
schossanzahl von VI 

- im Sondergebiet vor den zum Mischgebietsteil MI 3 ausgerichteten Blockaußenwänden sowie vor den zu den Plan-
straßen 1.3 und 3 ausgerichteten Blockaußenwänden 

- im Mischgebietsteil MI 4.1 vor den zur Planstraße 3 und vor den den Bahnanlagen zugewandten Blockaußenwän-
den sowie im Baufeld mit einer zulässigen Vollgeschossanzahl von XII vor der aufragenden Außenwand zwischen 
den Punkten Z12 und Z13 oberhalb des VII. Vollgeschosses 

- im Mischgebietsteil MI 4.2 vor den Blockaußenwänden zwischen den Punkten Z14 und Z15 sowie Z26 und Z27
 
 

5.7   In den Mischgebietsteilen MI 2 und MI 3 sind auf den überbaubaren Grundstücksflächen, auf denen mehr als sechs Voll-
geschosse zulässig sind, bis zur Fertigstellung der abschirmenden Randbebauung entlang der Bahnanlagen im Gewerbe-
gebiet GE 2.2 und zwischen den Punkten A und B im Gewerbegebietsteil GE 2.1, Wohnungen, Unterrichtsräume u.ä. und 
Übernachtungsräume in Beherbergungsbetrieben ohne folgende Vorkehrungen unzulässig:  

- Die Außenbauteile von Aufenthaltsräumen in Wohnungen, Unterrichtsräumen u.ä. und Übernachtungsräumen in 
Beherbergungsstätten müssen ein resultierendes bewertetes Schalldämm-Maß (erf. R’w.res nach DIN 4109, Ausga-
be November 1989) von mindestens 45 dB entlang der Außenwände, die nicht zum Blockinnenbereich ausgerich-
tet sind und 40 dB entlang der aufragenden Außenwände im VIII. bis X. Vollgeschoss zwischen den Punkten Z21 
und Z22 aufweisen.  

- In Wohnungen, die nicht mit mindestens einem baulich verbundenen Außenwohnbereich zum Blockinnenbereich 
ausgerichtet sind, sind baulich verbundene Außenwohnbereiche vor allen Blockaußenwänden nur als verglaste 
Vorbauten oder als verglaste Loggien zulässig. Bei Wohnungen mit mehreren baulich verbundenen Außenwohnbe-
reichen, die nur entlang der Blockaußenwände ausgerichtet sind, muss mindestens ein baulich verbundener Au-
ßenwohnbereich als verglaster Vorbau oder verglaste Loggia errichtet werden.  
 

5.8 Zum Schutz vor Lärm müssen die Decke und die Wände im Bereich des Luftgeschosses im Gewerbegebietsteil GE 2.1 
schallabsorbierend ausgeführt werden. 

 

5.4 Zum Schutz vor Lärm müssen Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten und
Unterrichtsräume in Schulen u.ä., die nicht über mindestens ein zum Blockinnenbereich oder zu einer von öffentlichen 
Verkehrsflächen abgewandten Gebäudeseite orientiertes Fenster verfügen mit Lüftungseinrichtungen ausgestattet werden 
oder es müssen im Hinblick auf Schallschutz und Belüftung gleichwertige Maßnahmen bautechnischer Art durchgeführt 
werden. 
Zusätzlich müssen Aufenthaltsräume in Wohnungen und Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten und Unterrichts-
räume in Schulen u.ä. mit Fenstern in folgenden Außenwandabschnitten mit Lüftungseinrichtungen ausgestattet werden 
oder es müssen im Hinblick auf Schallschutz und Belüftung gleichwertige Maßnahmen bautechnischer Art durchgeführt 
werden:     

- im Mischgebietsteil MI 1 für Außenwände mit Ausrichtung zur Baugrenze zwischen den Punkten Z17 und Z18 so-
wie Z 18 und Z 19 im VIII. bis X. Vollgeschoss 

- im Mischgebietsteil MI 2 für Außenwände mit Ausrichtung zur Baugrenze zwischen den Punkten Z20 und Z 21 so-
wie Z21 und Z22 im VIII. bis X. Vollgeschoss 

- im Sondergebiet für Außenwände mit Ausrichtung zur Baugrenze zwischen den Punkten Z23 und Z24 sowie Z24 
und Z25 im IX. und X. Vollgeschoss 

- im Mischgebietsteil MI 4.1 in dem Baufeld mit einer zulässigen Anzahl der Vollgeschosse von XII für Außenwände 
mit Ausrichtung zur Baugrenze zwischen den Punkten Z11 und Z12 sowie Z12 und Z13 im VIII. bis XII. Vollge-
schoss. 

 

Bebauungsplan 1-62a 
 

für die Grundstücke 
 

Döberitzer Straße 2-3, Döberitzer Straße 1/ 
Heidestraße 55 und Heidestraße 45-54, die nördlich 
und westlich angrenzenden Flurstücke 305 und 375, 

Teilflächen der Flurstücke 345 und 285  
(westlich der Heidestraße) sowie einen Abschnitt  

der Döberitzer Straße 
 

im Bezirk Mitte, Ortsteil Moabit 
 

Zu diesem Bebauungsplan gehört    
das Deckblatt vom 15.07.2016
geändert am 26.07.2016   
(in diese Abzeichnung eingearbeitet).   

Textliche Festsetzungen  
 
Überschriften dienen lediglich der Orientierung und sind nicht Gegenstand der Festsetzung. 
 
1. Art der Nutzung 

1.1 In den Mischgebietsteilen MI 1 bis MI 3 sind Einzelhandelsbetriebe nur im ersten Vollgeschoss und nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche in einer bis zu 20,0 m betragenden Tiefe hinter den straßenseitigen Baugrenzen entlang 
der Heidestraße und der Verkehrsflächen mit der besonderen Zweckbestimmung „Fußgängerbereich“ bzw. „verkehrsberu-
higter Bereich“ zulässig. In den Mischgebietsteilen MI 4.1 und MI 4.2 sind Einzelhandelsbetriebe nur im ersten Vollge-
schoss und nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche in einer bis zu 20,0 m betragenden Tiefe hinter den stra-
ßenseitigen Baugrenzen entlang der Heidestraße zulässig. 

1.2 Im Gewerbegebietsteil GE 1 mit Ausnahme der Fläche E1E2E3E4E1 können Einzelhandelsbetriebe nur ausnahmsweise 
im ersten Vollgeschoss zugelassen werden. Dabei sind Einzelhandelsbetriebe mit folgenden zentrenrelevanten Kernsorti-
menten unzulässig:  
- Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 
- Apotheken, medizinische, orthopädische und kosmetische Artikel 
- Wasch-/ Putz- und Reinigungsmittel 
- Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Schreibwaren und Bürobedarf 
- Organisationsmittel für Bürozwecke 
- Textilien 
- Bekleidung 
- Schuhe und Lederwaren 
- Beleuchtungsartikel 
- Haushaltsgegenstände, ausgenommen Bedarfsartikel für den Garten, Möbel und Grillgeräte für den Garten 
- Keramische Erzeugnisse und Glaswaren 
- Holz-, Kork-, Flecht- und Korbwaren 
- Heimtextilien 
- Elektrische Haushaltsgeräte, Geräte der Unterhaltungselektronik und Musikinstrumente, ausgenommen  
 elektrotechnische Erzeugnisse 

- Kunstgegenstände, Bilder, kunstgewerbliche Erzeugnisse, Briefmarken, Münzen und  Geschenkartikel 
- Uhren, Edelmetallwaren und Schmuck 
- Spielwaren 
- Blumen, Topfpflanzen und Blumentöpfe 
- Zoologischer Bedarf und lebende Tiere 
- Augenoptiker 
- Foto- und optische Erzeugnisse (ohne Augenoptiker) 
- Computer, Computerteile, periphere Einheiten und Software 
- Telekommunikationsendgeräte und Mobiltelefone 
- Fahrräder, Fahrradteile und -zubehör 
- Sport- und Campingartikel (ohne Campingmöbel), ausgenommen Sport- und Freizeitboote und Zubehör 
- Sonstiger Facheinzelhandel, ausgenommen Büromöbel und Brennstoffe 
- Antiquitäten und Gebrauchtwaren 

Auf der Fläche E1E2E3E4E1 können Einzelhandelsbetriebe ausnahmsweise auch mit folgenden zentrenrelevanten Sorti-
menten der Nahversorgung im ersten Vollgeschoss zugelassen werden: 
Nahrungs- und Genussmittel, Getränke, Blumen, Tabakwaren, Drogeriewaren, Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Schreib-
waren und Bürobedarf. 

1.3 Im Gewerbegebietsteil GE 2.1 und GE 2.2 sind mit Ausnahme der Fläche F1F2F3F4F1 Einzelhandelsbetriebe unzulässig. 
Auf der Fläche F1F2F3F4F1 können Einzelhandelsbetriebe ausnahmsweise mit folgenden zentrenrelevanten Sortimenten 
der Nahversorgung im ersten Vollgeschoss zugelassen werden: 
Nahrungs- und Genussmittel, Getränke, Blumen, Tabakwaren, Drogeriewaren, Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Schreib-
waren und Bürobedarf. 

 

Abzeichnung    

Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt 
dieser Abzeichnung mit dem Inhalt der Urschrift 
des Bebauungsplans 1-62a, 
festgesetzt am 02.12.2016, übereinstimmt. 
 
Berlin, den 27.01.2017 
Bezirksamt Mitte von Berlin 
Abt. Stadtentwicklung, Soziales und 
Gesundheit - Stadtentwicklungsamt 
FB Kataster und Vermessung 
 
       Elsner     
 
      Im Auftrag     


